
WICHTIGE
ZEITDOKUMENTE

In wichtigen Beiträgen möchten wir Hintergründe und Folgen der Liberalisierung der
Abtreibung sowie die Entwicklung von der Abtreibung zur Euthanasie aufzeigen.

Die Reihe „WICHTIGE ZEITDOKUMENTE“ erscheint in loser Folge. Zurückliegende
Ausgaben können jederzeit bei uns angefordert werden.
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Die „Pille danach“
Ein interessanter Beitrag zur Wirkungsweise der Post-
koitalpille, der sogenannten „Pille danach“.

Was viele als Verhütung ansehen, ist eigentlich Früh-
abtreibung.

Was ist die „Pille
danach“?
Die sogenannte „Pille danach“
ist ein Hormonpräparat, wel-
ches dann eingenommen wird,
wenn Geschlechtsverkehr oh-
ne Empfängnisverhütung statt-
gefunden hat, gleichzeitig aber
eine Schwangerschaft nicht er-
wünscht ist.
Die „Pille danach“ besteht aus
2 Tabletten, welche im Ab-
stand von 12 Stunden einge-
nommen werden. Die Wir-
kung reicht bis zu 72 Stunden
nach stattgehabten Verkehr, ist
jedoch in den ersten 12 - 24
Stunden am größten. Insge-
samt verhindert die „Pille
danach“ in 85 % der Fälle eine
bemerkbare Schwangerschaft.

Was passiert im Körper
der Frau?
In jedem Zyklus verläßt eine
Eizelle den weiblichen Eier-
stock. Sie wird vom Eileiter
aufgefangen, in dem sich bei
Vorhandensein männlichen
Samens die Befruchtung voll-
zieht. Die Vereinigung der
weiblichen Eizelle und der
männlichen Samenzelle findet
in den ersten 24 Stunden nach
dem Eisprung statt. Kommt es
in dieser Zeit nicht zur Be-

fruchtung, stirbt die Eizelle ab.
Durch die Verschmelzung von
Eizelle und Samenzelle ent-
steht ein neuer Mensch. Seine
Individualität wird gewähr-
leistet u. a. durch die beliebige
Durchmischung von väterli-
chem und mütterlichem Erb-
gut.

Innerhalb weniger Tage muß
der Embryo durch den Eileiter,
wo er gezeugt wurde, in die
Gebärmutter wandern. Dort
nistet er sich zwischen 5.-7. Le-
benstag in die mütterliche
Schleimhaut ein, um über die-
se ernährt werden zu können
(Einnistung = Nidation).

Wie wirkt die „Pille
danach“?

Die „Pille danach“ hat mehre-
re Wirkprinzipien. Welche
Wirkung im Einzellfall eintritt,
ist nicht feststellbar.

Die wesentliche Wirkung ist die
Einnistungshemmung einer
möglicherweise befruchteten Ei-
zelle (eines kleinen Menschen).1

Die „Pille danach“ führt als
Hormonpräparat zu Verände-
rungen der Gebärmutter-
schleimhaut, so daß sich der
Embryo am Ende seiner ersten
Lebenswoche dort nicht ein-
nisten kann.
Er stirbt in der Gebärmutter
ab, was kein natürliches Ster-
ben, sondern ein aktiver, ge-
wollter Tötungsvorgang ist.

Die „Pille danach“  kann den
Transport des Embryos im Eilei-
ter stören.

Der Eileiter ist ein Muskel-
schlauch, der durch seine Be-
wegung sowie durch Flüssig-
keitsströme den Embryo in-
nerhalb weniger Tage in die
Gebärmutter transportiert.
Der Embryo muß rechtzeitig



in der Gebärmutter ankom-
men, um sich dort einnisten
und ernährt werden zu kön-
nen. Durch den Einfluß der
„Pille danach“ erlahmt der Ei-
leiter und es kommt zum Ver-
hungern des Embryos im Eilei-
ter.

Die „Pille danach“  kann  die Be-
fruchtung verhindern.
Zu dieser Wirkung kann es
kommen, wenn die „Pille
danach“ gerade  in der Zeit
zwischen dem Eisprung und
der Vereinigung von Ei- und
Samenzelle eingenommen
wird.

Die „Pille danach“  kann den Ei-
sprung verhindern.
Diese Wirkung kann aller-
dings nur dann eintreten,
wenn die „Pille danach“ vor
dem Eisprung eingenommen
wird.

Bei jeder Frau kann jede der
genannten Wirkungen ein-
treten.

Ist es bereits zur Befruch-
tung gekommen, tötet die
„Pille danach“ einen Men-
schen in seinen ersten Le-
benstagen!

Um die „Pille danach“ nicht
als Abtreibungsmittel bezeich-
nen zu müssen, bedient man
sich einer absichtlichen Be-
griffsverwirrung: Während
das Gesetz bis in die 70er Jahre
von der Leibesfrucht als dem
zu schützenden Rechtsgut
sprach, verwendet man in der
heutigen Gesetzgebung allei-
nig den Begriff Schwanger-
schaft, ohne das angeblich zu
schützende Rechtsgut Kind zu
nennen.
„Dies wurde so festgelegt, um
eine Reihe von Verfahren, die un-

ter dem Begriff der Notfallkontra-
zeption [Notfallverhütung] be-
kannt sind, nicht als Frühaborti-
va [frühabtreibende Mittel] ein-
stufen zu müssen. Dazu gehören
die Postkoitalpille [Pille danach]
und schließlich das Intrauterin-
pessar [Spirale].“2 [Bei allen hor-
monellen Kontrazeptiva (Antiba-
bypillen) läßt sich die nidations-
hemmende Wirkung ebenfalls
nicht ausschließen.]
Auch eine pharmazeutische
Fachzeitschrift appelliert an
die Apotheker, über die früh-
abtreibende Wirkung zu infor-
mieren:
„Die Pille danach hemmt die
Ovulation [Eisprung] und/oder
den Eitransport im Eileiter,
meistens aber verhindert sie die
Nidation [Einnistung] der be-
fruchteten Eizelle.“3

An die Jugendlichen ...
Auch die „normale“ Anti-
Baby-Pille kann unter ande-
rem die oben genannten Wir-
kungen, die den Embryo in
den ersten Tagen abtöten, ha-
ben (Einnistungshemmung,
Störung der Eileiterbeweglich-
keit und damit des Transports
des Embryos in die Gebärmut-
terhöhle).
Eine Pille zu schlucken,
scheint einfach und harmlos.
Kein Verhütungsmittel kann
jedoch zu 100% die Zeugung
eines Kindes verhindern!

Eine andere Methode,
einen jungen Menschen zu
töten, ist die Abtreibungs-
pille RU 486 (Mifegyne).

Weiterführende Literatur  zu
diesem Thema kann angefordert
werden bei:
Aktion Leben e.V., Postfach 61,
D-69518 Abtsteinach

Die geschlechtliche Vereini-
gung von Mann und Frau in
der Ehe  dient der Weitergabe
des menschlichen Lebens und
der liebenden Vereinigung.
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Weitere Literaturangaben
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